
Entschuldigung
Klasse 5 bis 13 gemäß Schulbesuchsverordnung

Name der Schülerin / des Schülers: ______________________________

Klasse: ______________________________

Klassenlehrer/in bzw. Tutor/in: ______________________________

Fehlzeit:

von ____________ (Datum) ____ (Unterrichtsstunde)

bis ____________ (Datum) ____ (Unterrichtsstunde)

Grund:

□ krank

□ anderer Grund: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ ______________________________________________
Ort, Datum Unterschrift 

Erziehungsberechtigte / Erziehungsberechtigter
(oder volljährige Schülerin / volljähriger Schüler)

Bei Krankheit Ihres (minderjährigen) Kindes melden Sie die Abwesenheit über Ihren Elternaccount in WebUntis, telefonisch, per 
Mail ans Sekretariat oder schriftlich. Ihr Kind ist damit entschuldigt. Eine schriftliche Entschuldigung muss nicht mehr zusätzlich 
eingereicht werden. In Einzelfällen kann sie jedoch eingefordert werden.

Entschuldigungsfrist:

Die Abwesenheit ist laut Schulbesuchsverordnung „unverzüglich“ mitzuteilen, sie muss spätestens am 2. Tag vorliegen. Wir bitten 
Sie deshalb, die Abmeldung vor Unterrichtsbeginn am Tag des Fehlens zu melden.

Bitte beachten: 

Leistungsmessungen, wie z.B. Klassenarbeiten, werden entsprechend der Schulbesuchsverordnung des Landes Baden-Württemberg 
bei unentschuldigtem Fehlen mit ungenügend bewertet.

Beurlaubungen:

Beurlaubungen vom Unterricht sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen (akute Arztbesuche, Bewerbungsgespräche, …) 
möglich und rechtzeitig im Voraus über Lehrkraft / Klassenlehrkraft / Schulleitung zu beantragen (siehe Formular Beurlaubung).

Eingangsstempel der Schule
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